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Erklärung 
zur Qualität der Leistungserbringung 

Los 4 
 
 
 
Benennung der Vorarbeiterin/des Vorarbeiters 
 
Bitte benennen Sie die Vorarbeiterin/den Vorarbeiter für jedes zu reinigende Objekt. 
 

Reinigungsobjekt 
Name der Vorarbeiterin/ 
Name des Vorarbeiters 

Verwaltung/Straßenverkehrsamt 
Fontaneplatz 10 
15711 Königs Wusterhausen 
 

 

Verwaltungsgebäude 
Karl-Liebknecht-Straße 147 
15711 Zeesen 

 

Verwaltung  
Max-Werner-Str. 7 
15711 Königs Wusterhausen 

 

Musikschule 
Schlossplatz 1 
15711 Königs Wusterhausen 

 

Dahmeland-Schule 
Heinrich-von-Kleist-Straße 16b 
15711 Königs Wusterhausen 

 

Sporthalle Dahmeland-Schule 
Heinrich-von-Kleist-Straße 16b 
15711 Königs Wusterhausen 

 

Marie- und Hermann-Schmidt-Schule 
Luckenwalder Straße 64 
15711 Königs Wusterhausen 

 

Sporthalle Marie- und Hermann-Schmidt-Schule 
Luckenwalder Straße 64 
15711 Königs Wusterhausen 

 

Friedrich-Schiller-Gymnasium 
Schillerstraße 5 
15711 Königs Wusterhausen 
 

 

Sporthalle Friedrich-Schiller-Gymnasium 
Schillerstraße 5 
15711 Königs Wusterhausen 
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Leistungskriterium "Vorarbeiterstunden" 
 
Bitte geben Sie im nachfolgenden Feld die Anzahl der Vorarbeiterstunden – unter Berücksichtigung aller 
zu diesem Los gehörigen und zu reinigenden Objekte – an. 
 

Anzahl der Vorarbeiterstunden/Jahr 

 

 
 
 
Qualitätskontrollen 
 
Bitte geben Sie in nachfolgender Tabelle die Häufigkeit der durch die Objektleiterin/den Objektleiter pro 
Monat durchgeführten Qualitätskontrollen für jedes zu reinigende Objekt, das zu diesem Los gehörig 
ist, an. Es ist ausschließlich eine Angabe zu tätigen. 
 

Häufigkeit der Qualitätskontrollen pro Monat 
Bieterangabe 

(Bitte ankreuzen) 

keine Qualitätskontrollen pro Monat ☐ 

eine Qualitätskontrolle pro Monat ☐ 

zwei Qualitätskontrollen pro Monat ☐ 

drei Qualitätskontrollen pro Monat ☐ 

vier Qualitätskontrollen pro Monat ☐ 

 
Wird hier keine Angabe getätigt, fließt dieses Leistungskriteriums mit 0 Wertungspunkten in die Wertung 
ein. Dies gilt ebenfalls für eine mehrfache Angabe. 


